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Was brennt im nationalen 

Urheberrecht?



Das „UrhWissG“

Gilt seit 1. März 2018

Neu darin insbesondere der Abschnitt „Nutzungen für Unterricht, 

Wissenschaft und Institutionen“ (§60a bis § 60h)

Erweiterte Möglichkeiten für Vervielfältigungen für Bibliothekszwecke 

und bessere Regelung „digitaler Semesterapparate“ u.a.

Weitgehende Ausnahme von Zeitungen und Pressezeitschriften u.a.



Was ist neu bei den Schranken für 

Unterricht und Wissenschaft?

Immer noch kein Gesamtvertrag mit der VG Wort, 

der die Entschädigung regelt

Erfolglose Gespräche mit den Verbänden der 

Zeitungs- und Zeitschriftenverleger



Anzeige an Terminals in 

Bildungseinrichtungen (§ 60e Abs. 4 

UrhG)

Anzeige von ganzen Werken an Terminals in den 

Einrichtungen (nicht mehr nur den Räumen der 

Bibliothek!)

Ausdruck und Abspeicherung von bis zu 10 % der 

angezeigten Werke, ganze wissenschaftliche 

Aufsätze, ganze vergriffene Werke

Entschädigung über eine Verwertungsgesellschaft



Rahmenvertrag zu Terminals

Zweistufiges Bezahlmodell:

„Basispreis“: einmalig dauerhaft 120% des 

Nettoladenpreises

Falls kein Nettoladenpreis bekannt „einvernehmliche 

Regelung nach Fallgruppen“

Mit Ausdrucken und Abspeichern

Zusätzlich 20% des Nettoladenpreises jährlich



Rahmenvertrag zu Terminals

Und wie hoch ist der technische Aufwand?

Überwachungspflichten der Einrichtungen sind erfüllt, wenn

1. Die jeweilige Datei in mehrere Abschnitte unterteilt ist, von 

denen keines größer als 10 % ist (typischerweise also ein Buch 

in Kapitel unterteilt ist)

2. Hinweispflicht, dass nur maximal 10% gespeichert oder 

ausgedruckt werden dürfen

3. Hinweispflicht, dass die Nutzung nur zu privaten Studien oder 

eigene Forschung gestattet ist.



§ 60e Abs. 5 UrhG

„Auf Einzelbestellung an Nutzer zu nicht 

kommerziellen Zwecken übermitteln dürfen 

Bibliotheken Vervielfältigungen von bis zu 10 

Prozent eines erschienenen Werkes sowie 

einzelne Beiträge, die in Fachzeitschriften 

oder wissenschaftlichen Zeitschriften 

erschienen sind.“



„Fernleihe“ oder Direktversand?

Kopienversand in der Fernleihe Direktversand

• Nach Leihverkehrsordnung, immer 

zwei Bibliotheken beteiligt

• Bibliothek auch direkt an Nutzer 

oder Nutzerin

• Nur Papierausdruck • Es dürfen auch Digitalkopien 

geliefert werden

• Abrechnung nach Tarifgruppen

• Via Subito auch an gewerbliche 

Nutzer

• Keine Melde- oder Bezahlpflichten! • Meldung und Zahlung über VG 

Wort Tarif oder Subito nötig

Fernleihe ist nur die „Low Budget“-Variante!



Unter welchen Bedingungen ist ein 

Kopienversand in der Fernleihe erlaubt?

• Ganze Aufsätze in wissenschaftlichen Zeitschriften

• Maximal 10 aus Büchern oder anderen Werken

• Keine Zeitungen, keine „Kioskzeitschriften“ keine vergriffenen Werke

• Nur zwischen Bibliotheken, die an die Fernleihe angeschlossen sind

• Zwischen Bibliotheken in beliebiger Form, z.B. auch als Download-

Link über eine Cloud

• Von der nehmenden Bibliothek an ihre Nutzerinnen und Nutzer nur 

als Papierausdruck 



Lieferung an eingene Angehörige als 

Direktversand?

➢ Schiedsstellenverfahren vor dem OLG München auf 

Abschluss eines neuen Rahmenvertrags 

Dokumentenversand.



Was gibt es sonst?

➢ E-Lending

➢ Shareholderdialog Lizenzierungsplattform

„[Wir] werden einen strukturierten Dialog 

führen, wie möglichst rasch innerhalb der 

nächsten fünf Jahre der Zugang zu 

wissenschaftlichen Publikationen im Interesse 

aller Beteiligten – der Autorinnen und Autoren, 

der vielfältigen deutschen Verlagslandschaft und 

der nutzenden Wissenschaft – über eine 

Lizenzierungsplattform praktisch verbessert 

werden kann.“ (Koalitionsvertrag 6227-6231)



Ihre Fragen?

arne.upmeier@tu-ilmenau.de
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